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GEWERKSCHAFTLICHE
RUNDSCHAU

MONATSSCHRIFT DES SCHWEIZERISCHEN GEWERKSCHAFTSBUNDES
ZWEIMONATLICHE BEILAGEN: «BILDUNGSARBEIT» UND «GESETZ UND RECHT»

HEFT 12 - DEZEMBER 1955 - 47. JAHRGANG

Die Abgeltung der Lohnzahlungspflicht
im Krankheitsfall

Zu einem grundsitzlichen Entscheid des Bundesrates

I

Nach Artikel 335 des Schweizerischen Obligationenrechtes (OR)
hat der Dienstpflichtige bei einem auf lingere Dauer abgeschlos-
senen Dienstvertrag «fiir eine verhiltnismiBig kurze Zeit Anspruch
auf Lohnzahlung», sofern er an der Leistung der Dienste durch
Krankheit, Militirdienst oder ihnliche Griinde ohne sein Verschul-
den verhindert wird. Das geltende Bundesgesetz iiber die Kranken- :
und Unfallversicherung (KUVG) sieht vor, daf ein Arbeitgeber, der
wenigstens die Hilfte der Versicherungsprimien fiir die Kranken-
geldversicherung seiner Arbeitnehmer bei einer anerkannten Kran-
kenkasse bezahlt hat, das von der Kasse ausgerichtete Krankengeld
von dem im Krankheitsfall des Arbeitnehmers gemaf3 Artikel 335
des OR geschuldeten Lohn abziehen kann. Ueber die F rage, ob mit
gewissen Arbeitgeberbeitrigen an die Krankengeldversicherung die
Lohnzahlungspflicht vollumfénglich abgegolten sei, enthilt das
KUVG aber keine ausdriickliche Bestimmung. In den Gesamtarbeits-
vertragen wurde jedoch immer hiufiger vereinbart, daB die Lohn-
zahlungspflicht gemiB Artikel 335 OR durch bestimmte Beitrige des
Arbeitgebers an die Krankengeldversicherung an die Arbeitnehmer
abgegolten sei.

Nun hat der Schweizerische Bundesrat mit Entscheid vom 4. April
1955 fiir die Allgemeinverbindlicherklirung von Bestimmungen Giber
die Krankengeldversicherung in Gesamtarbeitsvertrigen Richtlinien
festgelegt, die der kiinftigen Praxis zugrunde gelegt werden sollen.

iese lauten wie folgt:

1. Die Wahl des Versicherungstriigers ist Sache der direkten Verstandigung
zwischen den einzelnen Arbeitgebern und Arbeitnehmern. Dieser Grund-
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satz ist in die allgemeinverbindlich zu erklirenden Bestimmungen aufzu-
nehmen. Bestimmungen, die den Versicherungstriger zwingend vorschrei-
ben, konnen nicht allgemeinverbindlich erklirt werden. Es kann nicht
Aufgabe der Allgemeinverbindlicherklirung sein, den AuBlenseitern einen
bestimmten Versicherungstriger aufzuzwingen, was aber nicht hindert, dal
eine solche Bestimmung fiir die Verbandsmitglieder im Gesamtarbeits-
vertrag figuriert.

(3]

. Damit jedoch Gewihr geboten ist, daB die Leistung der Krankengeld-
versicherung eine adiquate Ersatzlosung fiir den Lohnanspruch aus Ar-
tikel 235 OR darstellt, haben die allgemeinverbindlich zu erklirenden
Bestimraungen folgendes vorzusehen:

a) Ein Krankentaggeld, das in der Regel rund die Hilfte, mindestens
jedoch einen Viertel des Taglohnes ausmacht. Fiir das Taggeld konnen
feste Betriige (allenfalls abgestuft nach Arbeitnehmerkategorien) oder
Prozentsitze des (fiir die AHV maBgeblichen) Taglohnes vorgeschrie-
ben werden.

b) Eine GenuBrechtsdauer von 360 Tagen innerhalb von 540 aufeinander-
folgenden Tagen und bei Erkrankung an Tuberkulose von 1800 Tagen
innerhalb von sieben aufeinanderfolgenden Jahren.

¢) Eine Bestimmung, wonach die Karenzfrist nicht linger als drei Monate
und die Wartefrist nicht linger als zwei Tage dauern diirfen.

3. Die Bestimmungen haben ferner den Arbeitgeber zu verpflichten, fiir die
Primien der Krankengeldversicherung gemidfl vorstehendem Absatz 2 auf-
zukommen. Sie haben vorzusehen, da8 dadurch die dem Arbeitgeber
gemiB Artikel 335 OR obliegende Lohnzahlungspflicht im Krankheitsfalle
des Arbeitnehmers abgelost ist. Auch ist festzuhalten, daf8 Artikel 335 OR
im Krankheitsfalle weiterhin gilt, soweit der Arbeitnehmer zufolge Krank-
heitsanlagen bei Versicherungseintritt von der Krankengeldversicherung
ausgeschlossen wurde.

Diese bundesritlichen Richtlinien sind bisher in der 6ffentlichen
Diskussion sehr wenig erortert worden. Thre sozialpolitische Trag-
weite rechtfertigt es jedoch, sich etwas eingehend damit zu befassen.

II

Ausgangspunkt unserer Bemerkungen bildet die Feststellung des
Bundesamtes fiir Industrie, Gewerbe und Arbeit in der Begriindung
zu diesen Richtlinien, wonach die Arbeitnehmer beim Abschlu8 von
Gesamtarbeitsvertriagen jeweilen darauf tendieren, als Versicherungs-
triger nur die vom Bunde anerkannten Krankenkassen zuzulassen,
wihrend es nach Meinung der Arbeitgeber nicht angehe, die an-
erkannten Krankenkassen zu privilegieren, indem die konzessio-
nierten Versicherungsgesellschaften zum vornherein ausgeschlossen
werden.

Unseres Erachtens sollte fiir die Wahl eines Versicherungstrigers
der Umstand ausschlaggebend sein, welcher Versicherer den Ver-
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sicherten fiir die gleiche Primie die besseren Leistungen gewihren
kann. Leider vermag im Versicherungswesen das volkswirtschaft-
liche Prinzip, wonach bei freier Konkurrenz das preiswertere Pro-
dukt das schlechtere vom Markte verdringt, nur in beschrinktem
Umfange zu spielen. Vielfach fehlt es dem Versicherungsnehmer und
weiteren Beteiligten an der nétigen Kenntnis der Zusammenhiinge,
die es ihnen erlauben wiirde, bei den meist ziemlich komplizierten
Verhiltnissen in Versicherungsfragen sich selbst ein klares Urteil
itber den Wert eines Angebotes zu bilden. Er ist daher auf den Rat
von Fachleuten angewiesen, stellt auf die Empfehlungen der Re-
klame oder das Gesprich mit einem Vertreter der Versicherungs-
gesellschaft ab. Daraus ergibt sich das unerfreuliche Ergebnis, da8
oft gerade derjenige Versicherer, der am meisten Mittel fiir die Pro-
paganda aufwendet, die Gelder somit ihrem eigentlichen Zweck —
dem Versicherungsschutz — entfremdet, sich gegeniiber demjenigen
Versicherer durchzusetzen vermag, der bestrebt ist, dem Versicher-
ten einen moglichst groBen Teil seiner Aufwendungen in Form von
Versicherungsleistungen wieder zur Verfiigung zu stellen.

Es ist festzuhalten, daB sich die soziale Krankenversicherung in
der Durchfiihrung von Gruppenversicherungen bewihrte, lange be-
vor die konzessionierten, auf Gewinnbasis betriebenen privaten Ver-
sicherungsgesellschaften versuchten, sich in diese Sparte einzudrin-
gen. Die Privatassekuranz wéire dann berufen, sich an der Durch-
fiihrung der Sozialversicherung zu beteiligen, wenn sie diesen Zweig
besser und vorteilhafter betreiben kénnte als die dazu gegriindeten
Krankenkassen. Das ist nun aber tatsichlich nicht der Fall, wie die
nachstehende Gegeniiberstellung beweist:

a) Mitgliedschaft

Die anerkannten Krankenkassen gewihren ihren Versicherten
ohne weiteres das Recht, bei Wegfall der Kollektivversicherung zu-
folge Beendigung des Arbeitsverhiltnisses oder aus anderen Griin-
den zu praktisch den gleichen Bedingungen in die Einzelversiche-
rung iiberzutreten. Dadurch erwerben sich ihre Versicherten ein
unentziehbares Mitgliedschaftsrecht, das so lange erhalten bleibt, als
der Versicherte seinen Verpflichtungen gegeniiber der Kasse nach-
kommt oder bis die statutarische GenuBberechtigung erschopft ist.

In der nach Versicherungsvertragsgesetz (VVG) betrichenen Kran-
kenversicherung der konzessionierten Gesellschaften wird der Ver-
sicherungsschutz lediglich in Form eines zeitlich befristeten Ver-
trages gewihrt, das heiflt der Versicherte genieBt nur fiir eine ver-
hiltnism#Big kurze Dauer Anspruch auf Versicherungsschutz. Nach
Ablauf der Vertragsdauer steht es im Belieben des Versicherers, ob
er den Vertrag erneuern oder ob er von ihm zuriicktreten, bzw. ob er
die Weiterfiihrung der Versicherung von der Bezahlung erhohter
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Primien abhingig machen will. Dieser Umstand verstoBt gegen
einen in der sozialen Krankenversicherung von jeher beachteten,
wohlberechtigten Grundsatz, weil bekanntlich das Risiko in der
Krankenversicherung mit zunehmendem Alter steigt.

Neben der mangelnden Freiziigigkeit bedeutet der Artikel 42 VVG
eine weitere Beeintrichtigung des Versicherungsschutzes, wonach
der Versicherer berechtigt ist, bei Eintreten eines Schadenfalles vom
Vertrag zuriickzutreten.

b) Krankheitsbegriff

Die soziale Krankenversicherung kennt praktisch keine Ein-
schrinkung des Krankheitsbegriffes; lediglich die Notwendigkeit
der irztlichen Behandlung ist das Kriterium zur Auslésung der Ver-
sicherungsleistungen. Selbst Unfille sind darin eingeschlossen, so-
fern sie von den Kassenstatuten nicht ausdriicklich ausgeschlossen
werden.

In der Privatversicherung ist der Krankheitsbegriff zufolge zahl-
reicher Ausschliisse viel enger gefaBt, wodurch der Versicherungs-
schutz eine betrichtliche Einschrikung erfihrt. Unfille sind regel-
miBig ganz ausgeschlossen, die Gebrechen und Invaliditatskrank-
heiten meistens, vielfach aber auch Geistes- und Nervenkrankheiten
iiberhaupt, Abinderungsbeschwerden usw.

c) Wartezeit

In der Sozialversicherung setzen die Leistungen gewohnlich un-
verziiglich ein; die Ausnahmen bilden lediglich Krankheiten von
nicht mehr als zwei Tagen Dauer, fiir die keine Leistungen aus-
gerichtet werden. In der Privatversicherung betrigt die Wartezeit
in der Regel mindestens zwei Tage. (In laufenden Vertrigen sollen
sogar Wartezeiten von 5 bis 7 Tagen vorkommen.)

d) Wochnerinnenversicherung

In der Sozialversicherung wird bei einer Geburt das volle ver-
sicherte Krankengeld wihrend 42 Tagen sowie ein zusitzliches Still-
geld von 20 Fr. gewihrt. In der Privatversicherung gibt Erwerbs-
unfihigkeit infolge Schwangerschaft in der Regel keinen Anspruch
auf Leistungen, oder dann erst nach Ablauf einer bestimmten Zeit.

e) Sterbegeldversicherung
In der Sozialversicherung ist in der Regel ein nach der Dauer der

Mitgliedschaft abgestuftes Sterbegeld eingeschlossen; in der Pri-
vatversicherung in der Regel nicht.
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f) Beitrige an Badekuren und andere Kuraufenthalte

In der Sozialversicherung wird in der Regel das volle versicherte
Krankengeld ausgerichtet, sofern der Kuraufenthalt vom Arzt ver-
ordnet ist. In der Privatversicherung wird das Taggeld gewohnlich
nur ausgerichtet bei vorausgegangener Krankheit und nur fiir eine
auf wenige Wochen beschrinkte Zeit; in vielen Vertrdagen sind Lei-
stungen aber iiberhaupt ausgeschlossen, selbst dann, wenn Arbeits-
unfihigkeit wihrend des Kuraufenthaltes arztlich bescheinigt ist.

Diese Aufzihlung der Unterschiede zwischen der sozialen Kran-
kenversicherung und der von den konzessionierten Versicherungs-
gesellschaften betriebenen Krankenversicherung, die noch um einige
weitere vermehrt werden konnte, laBt wohl keinen Zweifel dariiber
offen, dal} die anerkannten Krankenkassen wesentlich vorteilhaftere
Bedingungen bieten als die Privatassekuranz.

I11

Jede Versicherung ist in der Regel um so vorteilhafter, je hoher
ihre Leistungen im Verhiltnis zu den Préamien sind. Die anerkann-
ten Krankenkassen, die auf dem Prinzip der Gegenseitigkeit auf-
gebaut sind, haben es dank einer sparsamen Verwaltung, einer
zweckmifBigen Organisation, des engen Kontaktes mit den Versicher-
ten und des engmaschigen Netzes zur Ueberwachung der Aufgaben
dahin gebracht, daB3 nach der letzten Statistik des Bundesamtes fiir
Sozialversicherung beinahe 85 Prozent der Gesamteinnahmen den
Versicherten direkt in Form wvon Versicherungsleistungen wieder
zuflieBen. Nach dem Jahresbericht des Eidgenossischen Versiche-
rungsamtes fiir 1953 erreichen demgegeniiber die von der Privat-
krankenversicherung ausgerichteten Leistungen nur 42 Prozent der
eingenommenen Prdmien. Dieser Unterschied riihrt nicht daher, daf3
die anerkannten Krankenkassen zu billigeren Tarifen arbeiten oder
offentliche Subventionen beziehen; er liegt vor allem im Umstand
begriindet, daB die Verwaltungskosten der anerkannten Kranken-
kassen im Landesdurchschnitt nur 9,4 Prozent aller Einnahmen be-
tragen, wihrend sie in der Privatassekuranz zwei- bis dreimal héher
sind. -

Nach Punkt 2 der bundesriitlichen Richtlinien werden die Mini-
malleistungen fiir die Taggeldversicherung normiert fiir den Fall,
daB sie allgemeinverbindlich erklirt werden sollen. Alle weiter-
gehenden Leistungen stehen jedoch im freien Belieben des Ver-
sicherungstriigers, und gerade hier hat sich seine Leistungsfihigkeit
zu beweisen. Wenn schon auf gesamtarbeitsvertraglichem Wege ein
vereinbarter Teil des Lohnes in Form von Arbeitgeber- und Arbeit-
ll_ehmerbeitr'aigen an eine Taggeldversicherung abgezweigt wird, dann
liegt es im vordringlichen Interesse des Versicherten, daB ihm fiir
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diesen Lohnbestandteil der bestmogliche Versicherungsschutz ge-
wihrt wird.

Es ist in diesem Zusammenhange noch auf einen weiteren Punkt
aufmerksam zu machen: Von einzelnen Privatversicherungsgesell-
schaften werden den Arbeitgebern Riickvergiitungen bei gewinn-
bringendem Verlauf der Versicherung gewihrt, die zwar derart ver-
klausuliert und eingeschrinkt sind, daB sie nie die giinstigeren Be-
dingungen der sozialen Krankenversicherung aufwiegen, aber ihren
Werbezweck oft nicht verfehlen. Dabei ist festzuhalten, daB sowohl
die dem Arbeitnehmer vom Lohne abgezogenen Krankenversiche-
rungsbeitrige wie der allfillig auf Grund von Gesamtarbeitsvertri-
gen zugeschossene Priamienanteil des Arbeitgebers Bestandteile des
Lohnes sind. Deswegen ist es nicht zu billigen, wenn allfdllige Ge-
winnanteile der Versicherung nur einseitig dem Arbeitgeber zugute
kommen.

IV

Bekanntlich sind die schon viele Jahre zuriickreichenden Vor-
arbeiten zur Revision des in manchen Teilen iiberholten Bundes-
gesetzes iiber die Kranken- und Unfallversicherung aus dem Jahre
1911 zu einem Abschlufl gelangt: es liegt der Vorentwurf einer eid-
genossischen Expertenkommission fiir ein neues Gesetz vor. In die-
sem Zusammenhang sollen auch klare gesetzliche Grundlagen fiir
die Abgeltung der Lohnzahlungspflicht gemaB3 Artikel 335 OR ge-
schaffen werden. Auf Grund eines gemeinsamen Antrages der Ar-
beitgeber- und Arbeitnehmervertreter in der Expertenkommission
wurde in Artikel 102, Absatz 2, des Vorentwurfes eine Bestimmung
geschaffen, wonach durch Gesamtarbeitsvertrag oder schriftlichen
Einzeldienstvertrag vereinbart werden kann, dafl die Lohnzahlungs-
pflicht gemaB Artikel 335 OR durch Beitrige des Arbeitgebers an
eine Krankenversicherung in vollem Umfange abgegolten ist, sofern
diese Beitrige mindestens 1 Prozent des Lohnes ausmachen.

Dieser Antrag war eine Kompromif16sung, die erst nach langwie-
rigen Verhandlungen zustande gekommen ist. Die beiden Verhand-
lungspartner — Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertreter in der Ex-
pertenkommission — waren dariiber einig, daf es sich dabei um eine
Minimallésung handle und daf die in vielen Gesamtarbeitsvertriagen
weitergehenden Regelungen nicht etwa durch diese geplante gesetz-
liche Minimalnorm ersetzt werden sollen. Nur im Vertrauen auf
diese Zusicherung, wenn auch mit groBen Bedenken, haben ihr
offenbar die Arbeitnehmervertreter in der Expertenkommission zu-
gestimmt.

Nun ist dariiber in der Vernehmlassung des Schweizerischen Ge-
werkschaftsbundes vom 28. Mirz 1955 zum Vorentwurf fiir ein neues
Bundesgesetz iiber die Kranken- und Mutterschaftsversicherung u. a.
zu lesen:
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Die Arbeitgeberverbinde haben aber inzwischen erkennen lassen, daB
es ihnen gerade auf diese Ablosung der bisherigen vertraglichen Ab-
machungen durch die Minimalregelung des Artikels 102 ankommt. Bei
Vertragserneuerungen und bei neuen Vertrigen versteifen sie sich hart-
niickig auf diese Regelung, und im Verfahren auf Allgemeinverbindlich-
erklirung ist (seitens der Arbeitgeberverbinde! Redaktion <GR») iiberall
dort Einspruch erhoben worden, wo eine iiber die Regelung von Arti-
kel 102 hinausgehende Vertragsbestimmung allgemeinverbindlich erklirt
werden sollte.

Wir kénnen deshalb der heutigen Fassung von Artikel 102 des Ent-
wurfes nicht mehr zustimmen.

Einmal miissen wir verlangen, daB die Arbeitgeberbeitrige an eine
anerkannte Krankenkasse gehen miissen. Diese Forderung ergibt sich aus
den Erfahrungen mit der Kollektivversicherung, bei der weder der ein-
zelne Versicherte noch der Arbeitnehmerverband irgendwelchen EinfluB
auf die Wahl des Versicherungstrigers haben. Die Leistungen der (mnicht
als Krankenkassen anerkannten) Versicherungsgesellschaften, die solche
Kollektivversicherungen betreiben, sind durchgehend ungiinstiger als die-
jenigen der anerkannten Krankenkassen; der Versicherte kommt demnach
in Nachteil.

Im weiteren verlangen wir, da8 der Arbeitgeberbeitrag zur vollstindigen
Abgeltung der Lohnzahlungspflicht gemidB Artikel 335 OR die Ver-
sicherung von mindestens 50 Prozent des Lohnes erméglichen muB.

Auch andere Arbeitnehmerorganisationen haben in ihren Ver-
nehmlassungen an das Bundesamt fiir Sozialversicherung zur vor-
gesehenen Regelung Bedenken geduBlert, die in dhnlicher Richtung
zielen.

V

Bis zum Inkrafttreten einer gesetzlichen Regelung stehen nun die
eingangs erwihnten Richtlinien des Bundesrates fiir die Allgemein-
verbindlicherklirung von Bestimmungen iiber die Taggeldversiche-
rung in Gesamtarbeitsvertrigen in Kraft, es sei denn, der Bundesrat
gelange auf Grund eines VorstoBes in den eidgenossischen Riiten
oder unter dem Druck der 6ffentlichen Meinung dazu, auf seinen
BeschluB zuriickzukommen. DaB3 diese Richtlinien vom Standpunkt
einer fortschrittlichen Sozialpolitik aus nicht befriedigen konnen,
diirften die vorstehenden Ausfiihrungen dargelegt haben. Dabei be-
schrinkten wir uns nur auf Punkt 1 dieser Richtlinien. Doch wire
auch zu den in Punkt 2 umschriebenen Minimalleistungen einer
Krankengeldversicherung als Ersatz fiir die Abgeltung des Lohn-
anspruches gemidB Artikel 335 OR einiges zu sagen, denn das in
Litera a genannte Minimum von einem Viertel des Taglohnes ist un-
geniigend. Auch der Schweizerische Gewerkschaftsbund scheint diese
Ansicht zu teilen, wie aus seiner Vernehmlassung zum Vorentwurf
fiir ein neues KUVG hervorgeht.
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Was ist in dieser Lage zu tun? Es gibt einen Ausweg, der der ge-
werkschaftlichen Titigkeit offensteht: nimlich dahin zu wirken,

daB in keinem Betrieb mehr Vereinbarungen iiber Taggeldver-
sicherungen abgeschlossen werden, in denen zur Abgeltung der

Lohnzahlungspflicht gemdiB Artikel 335 OR andere Versiche-
rungstriger als anerkannte Krankenkassen vorgesehen sind.

Dies ist durchaus moglich, denn nach der Praxis, die sogar durch
Gerichtsentscheide erhiirtet wurde, ist es den Arbeitnehmern nicht
zuzumuten, ohne ihr Einverstindnis bzw. gegen ihren Willen einer
Krankenversicherung angeschlossen zu werden.

Mit diesem Vorgehen kénnte der in Punkt 1 der bundesritlichen
Richtlinien garantierten Freiheit der Wahl des Versicherungstragers
als Voraussetzung fiir eine Allgemeinverbindlicherklirung von Ge-
samtarbeitsvertrigen Geniige getan werden, und trotzdem wire Ge-
wilhr geboten, da8 der unerwiinschte Einbruch der Privatassekuranz
in das Gebiet der Sozialversicherung ausgeschlossen ist. Damit wiren
nicht nur die Interessen der versicherten Arbeitnehmer gewahrt: es
konnte auch der zunehmenden Verwisserung der sozialen Kranken-
versicherung durch die Uebergriffe der auf Gewinnbasis arbeitenden
Versicherungsunternehmen Einhalt geboten werden.

E. Héinggt.

Der Landes-Generalstreik von 1918

Eine Doktordissertation

Als Band 22 der «Ziircher Beitrige zur Geschichtswissenschaft»,
die von Prof. Dr. Leonhard von Muralt herausgegeben werden, ist
1955 im Verlag von Dr. J. WeiB8, Affoltern a. A. eine Arbeit von Willi
Gautschi: «Das Oltener Aktionskomitee und der Landes-General-
streik von 1918 erschienen, die eine eingehendere Wiirdigung ver-
dient.

Zielsetzung und Themabegrenzung sind klar umschrieben auf
Seite 9: «Die vorliegende Arbeit verfolgt nicht die Absicht, zuge-
schiittete Griben wieder aufzureien. Der Verfasser schreibt nicht
vom Standpunkt einer Partei aus... Er bemiiht sich lediglich im
Sinne einer Einzeluntersuchung, Vorgeschichte und Verlauf des
Generalstreikes aufzuhellen, dabei einige der fiihrenden Minner in
ihrem Denken und Tun zu verfolgen und damit einen Beitrag zur
Geschichte unseres Landes wihrend des Ersten Weltkrieges zu lei-
sten.» Weiter Seite 10: «In der Literatur zur Geschichte der Schweiz
fehlte bisher sowohl eine Einzeluntersuchung als auch eine zusam-
menfassende Darstellung der Novemberereignisse des Jahres 1918.»

332



	Die Abgeltung der Lohnzahlungspflicht im Krankheitsfall : zu einem grundsätzlichen Entscheid des Bundesrates

